
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N I E D E R S C H R I F T 

 

aufgenommen über die am Donnerstag, dem 15. September 2016, im Festsaal des Rat-

hauses Wolfsberg stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfs-

berg. 

 

BEGINN: 17.00 Uhr 

 

 
A N W E S E N D E: 

 

 
VORSITZENDER:  Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz 

 

VIZEBÜRGERMEISTER: Ewald Mauritsch 

 

DIE STADTRÄTE: Johannes Loibnegger, Josef Steinkellner, Alexander Radl, 

Christian Stückler 

 

DIE GEMEINDERÄTE: Mario Rettl, Karl Manfred Pichler, Heinz Hochegger, Ing. 

Johann Weber, Susanne Dohr, Bernhard Kainz, Claudia Sa-

mitsch B.A. MA, Michael Sversina, Dorian Melcher, Ingrid 

Paulitsch, Nina Trinkl, Mag. Jürgen Jöbstl, Dominik 

Schrammel, Melanie Kraxner, Christoph Schein, Kerstin 

Dohr, Harry Koller, Reinhard Stückler, Mag. Nina Schratter, 

Jürgen Maier, Sonja Traußnig  

 

ERSATZMITGLIEDER: GR Karl Heinz Smole, GR Helfried Presser, GR Roland 

 Lubetz, GR Hubert Weinzerl, GR Horst Riedl, GR Rainer 

 Timmerer, GR Marco Staubmann, GR Werner Unegg 

 

Die Gemeinderatsmitglieder 2. Vizebürgermeisterin Dr. Manuela Karner, LAbg. DI (FH) 

Hannes Primus, NRAbg. Wolfgang Knes, Rosemarie Scharf, Mag. Melanie Reiter, Karin 

Zlimnig, Elke Grübler und Harald Braatz haben sich für die Teilnahme an dieser Gemein-

deratssitzung entschuldigt. 



 

 

VOM STADTGEMEINDEAMT: 

Mag. Dr. Barbara Köller 

Robert Schmid 

Josef Freimuth 

Mag. Andrea Mauritsch 

Johann Zoder 

 

 

DIE SCHRIFTFÜHRER: 

Evelyn Vallant, Christina Kriegl 

 

 

 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

 

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz begrüßt die erschienenen Mitglieder des Stadt- 

und Gemeinderates, stellt die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einberufung 

der Sitzung gemäß den Bestimmungen des § 35 Abs. 1 der Kärntner Allgemeinen Ge-

meindeordnung fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

 

Für die Mitunterfertigung der Niederschrift über die heutige Gemeinderatssitzung werden 

gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO die Mitglieder  

 

GR Kerstin Dohr und GR Michael Sversina 

 

nominiert. 

 

 

3. FRAGESTUNDE: 

Gemäß § 46 der K-AGO ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde  

abzuhalten. 

 

Es liegt keine Anfrage vor. 

 



 

 

4. Beschließung einer Verordnung, mit welcher die Verordnung des Gemein-

derates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom 30.5.2012, Zahl: 030-00-

4673/2012 idgF (Kurzparkzonen und Parkgebühren) geändert wird 

(Bahnhofplatz). 

 (Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 4) 
 

 Zahl: 640-00-8296/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

5. Außerkraftsetzung der Verordnung der Stadtgemeinde Wolfsberg vom 

16.6.2016, Zahl: 640-00-4873/2016, mit der ein Parkverbot am Bahnhof-

platz erlassen wurde (Bereich Kiss & Ride). 

 (Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 5) 
 

 Zahl: 640-00-8295/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

5.1 Dringende Verfügungen für Sofortmaßnahmen aufgrund der Unwetter. 

 

 Zahl: 900-03-8772/2016 

 

Die Dringenden Verfügungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

6. Austausch, Erneuerung, Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung der 

Stadtgemeinde Wolfsberg – Vergabe mittels „Dynamischen Beschaffungs- 

system (DBS)“. 

 (Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 5) 
 

 Zahl: 529-01-7823/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 



 

 

Der Austausch, die Erneuerung, die Wartung und der Betrieb der Straßenbe-

leuchtung wird laut Amtsvortrag mittels eines „Dynamischen Beschaffungssys-

tem (kurz: DBS)“ abgewickelt. 

 

 

6.1. Musikschule Wolfsberg; Bestandvertrag. 

 (Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 24) 

 

 Zahl: 020-00-8247/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Der Bestandvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

7. Beschlussfassung über die Einrichtung eines Schülerverkehrs im  

Gelegenheitsverkehr in Preims im Schuljahr 2016/2017 und Auftrags-

vergabe. 

 (Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 34) 
 

 Zahl: 232-00-7641/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

a) Der Schülertransport für das Schuljahr 2016/2017 auf der Linie „Preims“ 

wird an das Wolfsberger Taxiunternehmen Mauritsch vergeben. 

b) Taxi Mauritsch wird – vorbehaltlich der Genehmigung des Gemeinderates – 

aus zeitlichen Gründen (Schulbeginn) unmittelbar nach der Beschlussfas-

sung durch den Stadtrat beauftragt. 

c) Die Beförderungsvereinbarung samt Angebot wird in der vorliegenden Fas-

sung genehmigt. 

d) Für die anfallenden Kosten des Kalenderjahres 2017 wird im Budget 2017 

vorgesorgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Beschlussfassung über die Einrichtung eines Schülerverkehrs im  

Gelegenheitsverkehr Koralpe-Waldrast im Schuljahr 2016/2017 und Auf-

tragsvergabe. 

 (Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 35) 

 

 Zahl: 232-00-7630/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

a) Der Schülertransport für das Schuljahr 2016/2017 auf der Linie “Koralpe – 

Waldrast” wird an die NSM Taxi GmbH vergeben. 

b) Die NSM Taxi GmbH wird – vorbehaltlich der Genehmigung des Gemeinder-

ates – aus zeitlichen Gründen (Schulbeginn) unmittelbar nach der Be-

schlussfassung durch den Stadtrat beauftragt. 

c) Die Beförderungsvereinbarung samt Angebot wird in der vorliegenden Fas-

sung genehmigt. 

d) Für die anfallenden Kosten des Kalenderjahres 2017 wird im Budget 2017 

vorgesorgt. 

 

 

9. Beschlussfassung über die Einrichtung eines Schülerverkehrs im 

Gelegenheitsverkehr in Forst/Leidenberg im Schuljahr 2016/2017 und 

Auftragsvergabe. 

 (Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 36) 
 

 Zahl: 232-00-7640/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

a) Der Schülertransport für das Schuljahr 2016/2017 auf der Linie 

“Forst/Leidenberg” wird an das Busunternehmen Sulzer vergeben. 

b) Das Busunternehmen Sulzer wird – vorbehaltlich der Genehmigung des Ge-

meinderates – aus zeitlichen Gründen (Schulbeginn) unmittelbar nach der 

Beschlussfassung durch den Stadtrat beauftragt. 

c) Die Beförderungsvereinbarung samt Angebot wird in der vorliegenden Fas-

sung genehmigt. 

d) Für die anfallenden Kosten des Kalenderjahres 2017 wird im Budget 2017 

vorgesorgt. 

 

 

 

 



 

 

10. Beschlussfassung über die Einrichtung zusätzlicher Schülerverkehre im 

Gelegenheitsverkehr im Schuljahr 2016/2017 und Auftragsvergabe. 

 (Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 37) 
 

 Zahl: 232-00-7642/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

a) Der Schülertransport für das Schuljahr 2016/2017 auf der Linie “Vorder-

gumitsch unter Einbeziehung des Transportes für Schwerstbehinderte 

Schüler an der Volksschule Wolfsberg” wird an die NSM Taxi GmbH 

vergeben. 

b) Die NSM Taxi GmbH wird – vorbehaltlich der Genehmigung des Gemeinde-

rates – aus zeitlichen Gründen (Schulbeginn) unmittelbar nach der Be-

schlussfassung durch den Stadtrat beauftragt. 

c) Die Beförderungsvereinbarung samt Angebot wird in der vorliegenden Fas-

sung genehmigt. 

d) Für die anfallenden Kosten des Kalenderjahres 2017 wird im Budget 2017 

vorgesorgt. 

 

 

11. Dr. Jutta Schatz; 

Bestellung zum Totenbeschauarzt für das Gemeindegebiet Wolfsberg. 

 (Stadtrat vom 20.7.2016, Punkt 10) 

 

 Zahl: 022-05-6565/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 20.7.2016 einstimmig: 

Frau Dr. Jutta Schatz wird zur Totenbeschauärztin für den Bereich der Stadtge-

meinde Wolfsberg bestellt. 

 

 

11.1 Gst. Nr. 360/8 und 360/3 je KG St. Stefan; Kaufvertrag.  

(Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 25) 
 

 Zahl: 030-04-7664/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Der Kaufvertrag und die Vereinbarung werden in der vorliegenden Fassung ge-

nehmigt. 



 

 

11.2 Gst. Nr. 271/9 KG St. Marein; Kaufvertrag.  

(Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 26) 
 

 Zahl: 030-04-7661/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Der Kaufvertrag und die Treuhandvereinbarung samt Kontoführungsauftrag 

werden in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

11.3 Gst. Nr. 1007/1 KG Kleinedling; Kaufvertrag.  

(Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 27) 

 

 Zahl: 030-04-8213/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Der Kaufvertrag und die Vereinbarung werden in der vorliegenden Fassung ge-

nehmigt. 

 

 

11.4 Gst. Nr. 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 342/10, 342/12, 

342/13 und 342/14 je KG St. Margarethen, EZ 4 KG Pfaffendorf;  

1. Nachtrag zur Bebauungsverpflichtung vom 31.5.2011. 

 (Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 45) 
 

 Zahl: 032-01-8767/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Der 1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 31.5.2011 wird in der vorliegenden Fas-

sung genehmigt. 

 

 

11.5 Subventionsvereinbarung betreffend den Lebensmittelmarkt in 

 Wolfsberg – Obere Stadt. 

 (Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 33) 
 

 Zahl: 789-00-8568/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 



 

 

Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

12. Genehmigung der Vereinbarung hinsichtlich der Aufschließung des Gst. 

Nr. 538 (Teil) – 5 Parzellen inkl. Weganlage-neu je KG St. Michael im 

Ausmaß von ca. 4.500 m². 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

29.8.2016, Punkt 4, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 7) 

 

 Zahl: 032-00-6412/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 29.8.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

Der Wolfsberger Stadtwerke GmbH wird die Genehmigung zur Unterfertigung 

der gegenständlichen Vereinbarung erteilt. 

 

 

13. Beschließung einer Verordnung, mit welcher die Verordnung des Gemein-

derates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom 30.5.2012, Zahl: 030-00-

4673/2012 idF vom 16.6.2016, Zahl: 640-00-4916/2016 (Kurzparkzonen 

und Parkgebühren) geändert wird (Roßmarkt). 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

29.8.2016, Punkt 7, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 10) 
 

 Zahl: 640-00-7729/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 29.8.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

14. Fraktion „Die Freiheitlichen in Wolfsberg/FPÖ“ (Fraktionsführer STR  

Johannes Loibnegger et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages 

gemäß § 41 Abs. 3 der K-AGO vom 14.7.2016 betreffend Errichtung von 

Parkplätzen für einspurige KFZ. 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

29.8.2016, Punkt 8, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 11) 
 

 Zahl: 612-02-8197/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat einstimmig: 



 

 

Am Rossmarkt wird laut Anlage für eine Stellfläche, ein „Halte- und Parkverbot 

– ausgenommen einspurige Kraftfahrzeuge in der Zeit von 1.5. bis 30.9.2017.“ 

verfügt. 

Von der Polizei Wolfsberg, der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer lie-

gen positive Stellungnahmen vor.  

In diesem Zeitraum soll überprüft werden, ob – wie aus heutiger Sicht ange-

nommen – in den Sommermonaten der Bedarf nach einem Stellplatz für einspu-

rige Kraftfahrzeuge in diesem Bereich besteht. 

 

 

Der Tagesordnungspunkt 

 

15. Fraktion „DIE GRÜNEN Wolfsberg“ (Fraktionsführerin GR Susanne Dohr et 

al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 der  

K-AGO vom 14.7.2016 betreffend Umbenennung von Straßen. 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

29.8.2016, Punkt 9, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 12) 
 

 Zahl: 612-04-7014/2016 

 

wurde vor Eingehen in die Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

16. Ankauf von Violen/Stiefmütterchen (Frühjahrsbepflanzung) für das Jahr 

2017. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

29.8.2016, Punkt 12, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 14) 
 

 Zahl: 820-00-7668/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 29.8.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Der Auftragsvergabe im Rahmen der Direktvergabe an die Firma Gärtnerei Jo-

hann Kostwein, Augasse 17, 2351 Wiener Neudorf, für die Lieferung der Früh-

jahrsbepflanzung 2017, zum Angebotspreis von € 6.441,- inkl. USt., sowie der 

Aufnahme dieses Betrages im Voranschlag 2017, wird zugestimmt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

17. Ankauf von Sommerblumen für das Jahr 2017. 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

29.8.2016, Punkt 13, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 15) 
 

 Zahl: 820-00-7669/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 29.8.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Der Auftragsvergabe im Rahmen der Direktvergabe an die Firma Gärtnerei Jo-

hann Kostwein, Augasse 17, 2351 Wiener Neudorf, für die Lieferung der Som-

merbepflanzung 2017, zum Angebotspreis von € 17.372,62 inkl. USt., sowie der 

Aufnahme dieses Betrages im Voranschlag 2017, wird zugestimmt. 

 

 

18. GR Reinhard Stückler (DIE GRÜNEN in Wolfsberg); 

Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 der K-AGO 

vom 14.7.2016 betreffend Energiemonitor an gemeindeeigenen Gebäu-

den. 

(Ausschuss für Wohn- und Geschäftsgebäude, Wohnungsvergaben und Umwelt 

vom 9.8.2016, Punkt 4, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 6) 

 

 Zahl: 522-00-7270/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Wohn- und Geschäftsgebäude, Wohnungsverga-

ben und Umwelt vom 9.8.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 ein-

stimmig: 

Dem von GR Reinhard Stückler (Die GRÜNEN in Wolfsberg) am 14.7.2016 ein-

gebrachten selbstständigen Antrag betreffend die Erstellung eines Stromlast-

profils mittels Energiemonitor zwecks Installation einer PV-Anlage bei Gebäu-

den, welche sich im Eigentum der Stadtgemeinde Wolfsberg befinden und bei 

denen eine PV-Anlage möglich ist, wird zugestimmt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

19. KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG; 

Abschluss eines Stromliefervertrages sowie einer Zusatzvereinbarung 

zum Stromliefervertrag (Kommunalmodell).  

(Ausschuss für Wohn- und Geschäftsgebäude, Wohnungsvergaben und Umwelt 

vom 9.8.2016, Punkt 6, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 7) 

 

 Zahl: 853-03-7368/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20), den Stimmen der ÖVP (5), den Stimmen der FPÖ (5) und den Stimmen der 

GRÜNEN (2) gegen die Stimmen der NEOS (3), sohin 32 : 3, : 

Mit der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG werden 

a) der Stromliefervertrag Kommunalmodell sowie 

b) die Zusatzvereinbarung zum Stromliefervertrag Kommunalmodell 

abgeschlossen und in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

20. KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG; 

Abschluss eines Erdgasliefervertrages für den Zeitraum 2017 – 2019 für  

gemeindeeigene Objekte. 

(Ausschuss für Wohn- und Geschäftsgebäude, Wohnungsvergaben und Umwelt 

vom 9.8.2016, Punkt 7, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 8) 
 

 Zahl: 853-03-7369/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Wohn- und Geschäftsgebäude, Wohnungsverga-

ben und Umwelt vom 9.8.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 ein-

stimmig: 

Mit der KELAG-Kärntner-Elektrizitäts-AG wird ein Erdgasliefervertrag – Neuab-

schluss der Lieferung mit Erdgas für den Zeitraum 2017 – 2019 abgeschlossen 

und in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

21. Wohn- und Bürogebäude „Klagenfurter Straße 2; 

 Abschluss eines Wartungsvertrages für die Aufzugsanlage. 

 (Ausschuss für Wohn- und Geschäftsgebäude, Wohnungsvergaben und Umwelt 

 vom 6.9.2016, Punkt 5, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 42) 
 

 Zahl: 853-02-8222/2016 

 



 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Wohn- und Geschäftsgebäude, Wohnungsverga-

ben und Umwelt vom 6.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 ein-

stimmig: 

Der Teilwartungsvertrag für die Aufzugsanlage (Anlagennummer 190841) beim 

gemeindeeigenen Objekt „9400 Klagenfurter Straße 2“ (ehemals Kindergarten 

Reding) wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

22. Gst. Nr. 163 (Teil) KG Hartelsberg; 

Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – 

Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“ im Ausmaß von 

ca. 2.120 m². 

(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 

26.7.2016, Punkt 4, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 39) 
 

 Zahl: 032-01-6826/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 26.7.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 163 KG Hartelsberg im Ausmaß von ca. 2.120 m² 

wird unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – 

Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“ umgewidmet. 

 

 

23.  Gst. Nr. 532 (Teil) KG Aichberg; 

Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – 

Festwiese“ im Ausmaß von ca. 664 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 

 26.7.2016, Punkt 5, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 40) 
 

 Zahl: 032-01-6827/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 26.7.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 532 KG Aichberg im Ausmaß von ca. 664 m² wird 

unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – 

Festwiese“ umgewidmet. 

 

 

 



 

 

24. Gst. Nr. 532 (Teil) KG Aichberg; 

Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Verkehrsflä-

chen – allgemeine Verkehrsfläche“ im Ausmaß von ca. 7 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom  

 26.7.2016, Punkt 6, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 41) 
 

 Zahl: 032-01-6828/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 26.7.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 532 KG Aichberg im Ausmaß von ca. 7 m² wird  

von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Verkehrsflächen – allgemeine 

Verkehrsfläche“ umgewidmet. 

 

 

25. Gst. Nr. 1286/3 (Teil) KG Aichberg; 

Umwidmung von „Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche“ in 

„Grünland – Friedhof“ im Ausmaß von ca. 94 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom  

 26.7.2016, Punkt 7, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 42) 
 

 Zahl: 032-01-6829/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 26.7.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 1286/3 KG Aichberg im Ausmaß von ca. 94 m² wird  

von „Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche“ in „Grünland - Friedhof“ 

umgewidmet. 

 

 

26. Gst. Nr. 525 (Teil) KG Aichberg;  

Umwidmung von „Grünland – Friedhof“ in „Verkehrsflächen – allgemeine 

Verkehrsfläche“ im Ausmaß von ca. 8 m². 

(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 

 26.7.2016, Punkt 8, Stadtrat vom 24.8.2016, Punkt 43) 

 

 Zahl: 032-01-6830/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 26.7.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 24.8.2016 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 525 KG Aichberg im Ausmaß von ca. 8 m² wird  



 

 

von „Grünland - Friedhof“ in „Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche“ 

umgewidmet. 

 

 

26.1 Gst. Nr. 280/4 und 280/8 (Teil) je KG Unterleidenberg; 

2. Nachtrag zur Bebauungsverpflichtung vom 16.12.2010 samt  

1. Nachtrag vom 31.3.2016. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 

 8.9.2016, Punkt 5, Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 29) 
 

 Zahl: 032-01-8306/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Der 2. Nachtrag zur Vereinbarung vom 16.12.2010/27.12.2010 samt 1. Nach-

trag vom 31.3.2016/14.4.2016 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

26.2 Kärntner Gebietskrankenkasse – Standorterrichtung auf Gst. Nr. 76/2 

 KG Wolfsberg Untere Stadt; Grundsatzbeschluss. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 

 8.9.2016, Punkt 6, Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 30) 

 

 Zahl: 030-00-8402/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Wenn die im Amtsvortrag angeführten Voraussetzungen  

a)  die Zugängigkeit der verbleibenden Flächen gewährleistet bleiben; 

b)  die Errichtung von 56 Parkplätzen (derzeitiger Bestand), wobei zwei Behin-

dertenparkplätze enthalten sind, oberirdisch oder in Form einer Tiefgarage 

der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden; 

die Bewirtschaftung der geforderten 56 Parkplätze soll zu den geltenden 

Kriterien und Bedingungen der Parkraumbewirtschaftung bzw. deren Ver-

ordnung erfolgen; 

c)  sowie ein Betreiber, falls eine Tiefgarage errichtet wird, vertraglich  

vorgelegt wird; 

d)  der Stadtgemeinde Wolfsberg durch die Errichtung und den Betrieb keinerlei 

Kosten entstehen; 



 

 

erfüllt werden, kann der Errichtung des neuen Standortes K-GKK am Roßmarkt 

Parz. Nr. 76/2 KG Wolfsberg Untere Stadt grundsätzlich zugestimmt werden. 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat einstimmig: 

Die Gültigkeit des Grundsatzbeschlusses vom 17.9.2015 wird bis 31.12.2016 

verlängert. 

In die Planungen betreffend die Tiefgarage kann die Ernst-Swatek-Straße (in 

der Verlängerung der Grundstücksgrenzen des Gst. 76/2 KG Wolfsberg Untere 

Stadt nach Süden) unter der Oberfläche, die unverändert zu bleiben hat, mit-

einbezogen werden.  

 

 

26.3 Verordnung – Neuerlassung eines Teilbebauungsplanes für die Gst. Nr. 

 1006/1 und 1007/2 je KG Kleinedling. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 

 8.9.2016, Punkt 7, Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 31) 

 

 Zahl: 030-02-7516/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

26.4 Gst. Nr. 96/39 (Teil) KG Priel; 

 Aufhebung – Aufschließungsgebiet im Ausmaß von ca. 230 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 

 8.9.2016, Punkt 8, Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 32) 
 

 Zahl: 032-00-8337/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.9.2016 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

26.5 Die Freiheitlichen in Wolfsberg/FPÖ (Fraktionsführer STR Johannes  

Loibnegger et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 

Abs. 3 K-AGO vom 14.7.2016 betreffend der Einführung eines Schulstart-

geldes für schulpflichtige Kinder in der 1. und 5. Schulstufe. 

 (Ausschuss für Kunst & Kultur, Kindergärten, Schulen und Bildung vom 

 13.9.2016, Punkt 10, Stadtrat vom 14.9.2016, Punkt 37) 
 

 Zahl: 210-00-7688/2016 

 

Der Tagesordnungspunkt wird einstimmig von der heutigen Tagesordnung ab-

gesetzt. 

 

 

27. Prüfungsbericht betreffend Personalkosten und Personalstand der 

 Stadtgemeinde Wolfsberg vom 31.5.2016. 
 

 Zahl: 900-00-5163/2016 

 

Der Prüfungsbericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

28. Prüfungsbericht betreffend den 1. Quartalsbericht 2016 

 der Wolfsberger Stadtwerke GmbH vom 25.7.2016. 
 

 Zahl: 900-00-7096/2016 

 

Der Prüfungsbericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

29. Prüfungsbericht betreffend Personalkosten und Personalstand 

 der Wolfsberger Stadtwerke GmbH vom 25.7.2016. 
 

 Zahl: 900-00-7097/2016 

 

Der Prüfungsbericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30. Behandlung des selbständigen Antrages gemäß § 41 der K-AGO der 

ÖVP-Fraktion vom 16.6.2016 betreffend Installierung flächendeckendes 

WLAN im Wolfsberger Stadtgebiet. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 4, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 17) 
 

 Zahl: 016-04-5761/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20) und den Stimmen der GRÜNEN (2) gegen die Stimmen der ÖVP (5), die Stim-

men der FPÖ (5) und der NEOS (3), sohin 22: 13, : 

Der von der ÖVP-Fraktion am 16.6.2016 eingebrachte selbstständige Antrag 

gemäß § 41 Abs. 3 der K-AGO betreffend Installierung flächendeckendes WLAN 

im Wolfsberger Stadtgebiet wird abgelehnt. 

 

 

31. Abänderung des Finanzierungsplanes für das außerordentliche Vorhaben 

 „Hochwasserschutz Arlingbach“. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 6, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 19) 
 

 Zahl: 900-00-8066/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 5.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Der Investitions- und Finanzierungsplan für das außerordentliche Vorhaben 

„Hochwasserschutz Arlingbach“ wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

32. Abänderung des Finanzierungsplanes für das außerordentliche Vorhaben 

 „Umbau ehemaliger Kindergarten Reding“. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 7, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 20) 

 

 Zahl: 900-00-8071/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 5.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Der Investitions- und Finanzierungsplan für das außerordentliche Vorhaben 

„Umbau ehemaliger Kindergarten Reding“ wird in der vorliegenden Fassung ge-

nehmigt. 



 

 

33. Abänderung des Finanzierungsplanes für das außerordentliche Vorhaben 

 „Abbruch und Neubau Ferienhaus Klopein“. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 8, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 21) 

 

 Zahl: 900-00-8067/2016 

 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 5.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Der Investitions- und Finanzierungsplan für das außerordentliche Vorhaben 

„Abbruch und Neubau Ferienhaus Klopein“ wird in der vorliegenden Fassung 

genehmigt. 

 

 

34. Bioenergie Koralpe GmbH; 

 Abschluss eines Förderungsvertrages. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 9, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 22) 

 

 Zahl: 900-00-8070/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 5.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Der Förderungsvertrag mit der Bioenergie Koralpe GmbH wird in der vorliegen-

den Fassung genehmigt. 

 

 

35. Lavanttaler Beschäftigungsinitiative (LBI); 

 Abschluss eines Förderungsvertrages. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 10, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 23) 
 

 Zahl: 900-00-8069/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 5.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Der Förderungsvertrag mit der LBI-Lavanttaler Beschäftigungsinitiative wird in 

der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 



 

 

36. Feststellung des 2. Nachtragsvoranschlages 2016. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 11, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 24) 
 

 Zahl: 900-02-8275/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat einstimmig: 

Nachstehende Voranschlagsstellen werden wie folgt abgeändert: 

 

1/16306/7280:  FF Forst: Sicherheitsbericht Veranstaltungsgelände Forst 

Bisher:  1.500 Reduktion:  -1.200 Neu:  300 

 

1/38003/7571: Vereinshaus Forst: Sicherheitsbericht Veranstaltungsgelände Forst 

Bisher:  0 Erhöhung:  1.200 Neu:  1.200 

 

1/36300/7280:  Ortsbildpflege: Blumenolympiade 

Bisher:  1.200 Erhöhung:  700 Neu:  1.900 

 

1/36300/0430:  Ortsbildpflege: Blumenolympiade 

Bisher:  2.000 Erhöhung:  300 Neu:  2.300 

 

1/36300/7680:  Ortsbildpflege: Subvention für Fassadensanierungen 

Bisher:  4.000 Erhöhung:  5.000 Neu:  9.000 

 

1/81501/0430: Park- und Gartenanlagen: Mehrleistungen Huth Park 

Bisher:  33.000 Erhöhung:  4.000 Neu:  37.000 

 

2/91200/2981: Haushaltsrücklage: Erhöhung Rücklagenzuführung 

Bisher: 1.015.100 Erhöhung:  10.000 Neu:  1.025.100 

 

Die in § 2 des Verordnungsentwurfes über den 2. Nachtragsvoranschlag 2016 angeführ-

ten Summen verändern sich um € 10.000 und ergeben folgende Schlusssummen: 

 



 

 

a) Ordentlicher Voranschlag 2016

bisher

+ Erweiterung

- Kürzung insgesamt

Einnahmensummen 66.126.300 +414.700 66.541.000

Ausgabensummen 66.126.300 +414.700 66.541.000

Abgang 0 0 0

b) Außerordentlicher Voranschlag 2016

bisher

+ Erweiterung

- Kürzung insgesamt

Einnahmensummen 8.238.400 +80.000 8.318.400

Ausgabensummen 8.238.400 +80.000 8.318.400

Abgang 0 0 0

c) Gesamt 2016

bisher

+ Erweiterung

- Kürzung insgesamt

Einnahmensummen 74.364.700 +494.700 74.859.400

Ausgabensummen 74.364.700 +494.700 74.859.400

Abgang 0 0 0  
 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat einstimmig: 

Der auf der Haushaltsstelle 015 (Pressestelle) budgetierte Betrag von € 5.000,-, 

der für den Vortrag von Herrn Dr. Alfred Gusenbauer vorgesehen ist, wird auf 

die Kostenstelle des Stadtmarketings gebucht, um damit einen Teil des Kram-

puslaufes zu finanzieren. 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat einstimmig: 

Der 2. Nachtragsvoranschlag 2016 wird laut beiliegender Verordnung in Ent-

sprechung der Abänderungsanträge festgestellt. 

 

 

37. Ehrung verdienter Funktionäre durch die Stadt Wolfsberg. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 5.9.2016, 

 Punkt 4, Stadtrat vom 7.9.2016, Punkt 25) 
 

 Zahl: 062-03-8140/2016 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 5.9.2016 und dem Beschluss des Stadtrates vom 7.9.2016 einstimmig: 

Die Verleihung der Sportehrennadel in Silber an Frau Hemma Stückler, Herrn 

Gerhard Stückler, Herrn Andreas Preiml, Herrn Manfred Kohl, Herrn Dieter Kohl,  

 

 



 

 

Herrn Markus Kleinszig sowie die Verleihung der Sportehrennadel in Gold an 

Herrn Rudolf Albrecht wird genehmigt. 

 

 

1. ANTRAG: Zahl: 640-00-8870/2016 

Bernhard Kainz 

Reinhard Stückler 

 

Betreff: Erhöhung der Verkehrssicherheit in St. Margarethen 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

2. ANTRAG: Zahl: 640-01-8872/2016 

FPÖ Wolfsberg 

 

Betreff: Geschwindigkeitsbeschränkung – Magersdorfer Straße, beginnend bei der 

            Kreuzung mit der Wolkersdorfer Straße in Richtung Kragelsdorf und Mosern 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

DRINGLICHKEITSANTRAG: Zahl: 010-03-8865/2016 

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz 

 

Betreff: Bundespräsidentenwahl 2016 – Kostentragung 

 

Dem Dringlichkeitsantrag wird die Dringlichkeit einstimmig zuerkannt. 

Der Dringlichkeitsantrag wird einstimmig genehmigt. 

 

 

Ende: 19.20 Uhr 

 

Die Gemeinderäte: Der Bürgermeister: 

GR Kerstin Dohr eh. 

GR Michael Sversina eh. 

 Hans-Peter Schlagholz 


